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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner, Volkmar Halb-
leib, Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Müller, Klaus 
Adelt und Fraktion (SPD) 

Für ein inklusives Bayern jetzt VIII –  
Der Aktionsplan Inklusion muss wirksam werden! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den „Aktionsplan Inklusion“ zeitnah zu überar-
beiten und dabei die folgenden Aspekte und Grundsätze zu berücksichtigen: 

1. Starker und eindeutiger Bezug der Ziele und Maßnahmen des Aktionsplans Inklu-
sion zu den Artikeln der UN-Behindertenrechtskonvention; 

2. Ableitung konkreter Handlungsbedarfe und Forderungen unter Nennung klarer 
Ziele, Zwischenziele, Verantwortlichkeiten, Haushaltsmittel, Zeithorizonte und Indi-
katoren zur Zielerreichung; 

3. Spezifische Maßnahmen für besonders vulnerable Menschengruppen, wie Frauen, 
Kinder oder Menschen in geschlossenen Einrichtungen; 

4. Berücksichtigung von Menschen mit seelischen und psychischen Beeinträchtigun-
gen in sämtlichen Punkten des Aktionsplans; 

5. Berücksichtigung der Vielfalt sexueller Orientierungen im „Aktionsplan Inklusion“; 

6. Systematischer Einbezug aller Gruppen von Menschen mit Behinderung nach dem 
Grundsatz „Nichts über uns ohne uns“. 

 

 

Begründung: 

Inklusion ist ein Grundrecht, zu dessen Gewährleistung sich Deutschland mit der Un-
terzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflichtet hat. Men-
schen mit Behinderung müssen selbstverständlich an allen Bereichen der Gesellschaft 
und des Alltagslebens teilhaben können. Damit dies umfassend erreicht werden kann, 
bedarf es eines umfangreichen Katalogs mit effektiven Maßnahmen, wie der „Aktions-
plan Inklusion“ der Staatsregierung einer sein könnte. Der „Aktionsplan Inklusion“ ist in 
seiner Intention und seinen Möglichkeiten ein nützliches Instrument – in seiner Ausge-
staltung hat er derzeit noch große Mängel, die dringend behoben werden müssen. Die 
seit Mai 2019 vorliegende Arbeitsfassung für eine Fortschreibung des Aktionsplans ver-
stärkt die bisherigen Mängel tendenziell eher noch. 

Der Aktionsplan muss sich in Zielen und Maßnahmen stärker auf die Artikel der UN-
BRK beziehen. Es muss deutlich werden, mit welchen Artikeln sich der Aktionsplan be-
fasst, weshalb diese aufgegriffen und andere weggelassen wurden. Die Bestandsauf-
nahme darf nicht primär aus Beschreibungen des Erreichten und Tätigkeitsberichten 
über bereits umgesetzte Aktivitäten bestehen, sondern muss auch deutlich und realis-
tisch die derzeitige Situation und die einzelnen Lebenslagen abbilden. Aus der Be-
standsaufnahme müssen dann im nächsten Schritt konkrete Handlungsbedarfe und 
Forderungen abgeleitet, sowie Verantwortlichkeiten und Zeitvorgaben genannt werden. 
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Es müssen Ziele mit einzelnen Maßnahmen benannt werden, ebenso wie Teil- und Zwi-
schenziele zur Feststellung von Umsetzungsfortschritten festgelegt und Indikatoren zur 
Feststellung der Zielerreichung definiert werden müssen. Bei allem sind Zeitbezug, auf-
zuwendendes Budget und Verantwortlichkeiten klar und deutlich zu beschreiben. 

Die im aktuellen Aktionsplan untergeordnete Rolle vulnerabler Zielgruppen, wie die von 
Frauen, Kindern oder Menschen in geschlossenen Einrichtungen ist nicht akzeptabel. 
Damit die speziellen Bedürfnisse dieser Menschengruppen nicht untergehen, müssen 
spezifisch an sie adressierte Maßnahmen formuliert werden. Außerdem müssen in 
sämtlichen Punkten des Aktionsplans Menschen mit seelischen und psychischen Be-
einträchtigungen berücksichtigt werden. Psychische Behinderungen sind oft weniger 
sichtbar und dadurch wenig greifbar und bedürfen daher einer erhöhten Sensibilität. Die 
Vielfalt sexueller Identitäten muss im Aktionsplan aufgegriffen und den daraus resultie-
renden Bedürfnissen besonders Rechnung getragen werden. 

Bei der Überarbeitung und Neufassung des Aktionsplans muss gewährleistet sein, dass 
alle Gruppen von Menschen mit Behinderung einbezogen und der Grundsatz „Nichts 
über uns ohne uns“ auch tatsächlich umgesetzt wird. Die Staatsregierung kann sich bei 
der Überarbeitung des Aktionsplans zum Beispiel auf die entsprechenden Vorbilder der 
Landeshauptstadt München oder von Rheinland-Pfalz stützen. In beiden Fällen wurden 
Menschen mit Behinderung intensiv und in allen Phasen an der Erarbeitung beteiligt. 
Außerdem wurden konkrete und überprüfbare Maßnahmen formuliert und mit Verant-
wortlichkeiten und Zeitvorgaben hinterlegt. Dadurch konnte und kann die Zielerreichung 
auch konkret überprüft werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner u.a. 
und Fraktion (SPD) 
Drs. 18/2637 

Für ein inklusives Bayern jetzt VIII -  
Der Aktionsplan Inklusion muss wirksam werden! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ruth Waldmann 
Mitberichterstatter: Andreas Jäckel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 17. Ok-
tober 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner, 
Volkmar Halbleib, Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth 
Müller, Klaus Adelt SPD 

Drs. 18/2637, 18/4760 

Für ein inklusives Bayern jetzt VIII –  
Der Aktionsplan Inklusion muss wirksam werden! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

SPD, die FREIEN WÄHLER, die CSU, die FDP und die AfD. Stimmenthaltungen? – 

Das sind die fraktionslosen Abgeordneten Plenk und Swoboda. Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Wenn allgemeines Einverständnis besteht, könnten wir noch Tagesordnungspunkt 9 

aufrufen, da hierzu keine Aussprache erfolgen soll. Erhebt sich Widerspruch? – Das 

ist nicht der Fall.
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